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Der Senat von Berlin 
GPG – Krisenstab KS R-L 1 – 
Tel.: 9028 (928) 2160 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Kenntnisnahme – 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des Berliner 

COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes über die  

Fünfte Verordnung zur Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes zur Kenntnis zu nehmen, dass 

der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

 

Fünfte Verordnung  

zur Änderung der  

Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 27. April 2021 

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden ist, verordnet der Senat: 

Artikel 1 

Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
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Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 4. März 2021 

(GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verordnung vom 13. April 2021 (GVBl. S. 374) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a. Vor der Angabe zum 1. Teil wird folgende Angabe eingefügt: 

„Präambel“ 

b. Nach der Angabe zu § 6b wird folgende Angabe eingefügt:  

„§ 6c Ausnahmen für Testpflicht und Nachweis eines negativen Tests auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“. 

c. Nach der Angabe zu § 21a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 21b Regelungen zur Absonderung für enge Kontaktpersonen“ 

2. Nach dem Inhaltsverzeichnis wird folgende Präambel eingefügt: 

„Präambel 

Die nachstehende Verordnung reiht sich ein in die gemeinsamen Bestrebungen 

von Bund und Ländern, die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen und die seit März 

2021 wieder stark zunehmenden Infekti-onszahlen schnell zu senken. Mit dem 

Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von na-

tionaler Tragweite vom 22. April 2021 hat der Bundessgesetzgeber bundesweit ein-

heitliche Schutzmaßnahmen ergriffen, in deren Fokus die Regelungen des § 28b 

des Infektionsschutzgesetzes stehen.“ 

3. Dem § 1 Absatz 6 werden folgende Sätze angefügt: 

„Atemschutzmasken im Sinne des § 28b des Infektionsschutzgesetzes sind FFP2-

Masken oder Masken vergleichbaren Schutzstandards (zum Beispiel Masken des 

Typs KN95, N95, KF94). Medizinische Gesichtsmasken im Sinne des § 28b des 

Infektionsschutzgesetzes sind Schutzmasken, die den Anforderungen der europä-

ischen Norm EN 14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-Masken) entsprechen.“ 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „21 Uhr“ durch die Angabe „22 Uhr“ 

ersetzt. 

b. Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Als gewichtige und unabweisbare Zwecke im Sinne des § 28b Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f des Infektionsschutzgesetzes gelten insbe-

sondere die in Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Gründe.“ 

5. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„In jedem Fall muss die Möglichkeit einer Anwesenheitsdokumentation ohne Nut-

zung digitaler Anwendungen vorgehalten werden.“ 

6. § 6b wird wie folgt geändert: 
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a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Soweit nach dieser Verordnung oder nach § 28b des Infektionsschutzge-

setzes vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein oder ein negatives Testergebnis einer 

mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen müssen, ist diese Voraussetzung 

dadurch zu erfüllen, dass die Person 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen lässt und dieser ein negatives 

Testergebnis zeigt („Teststelle vor Ort“), 

 

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder 

ihm beauftragten Personen einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung vor-

nimmt und dieser nach korrekter Durchführung ein negatives Testergebnis 

zeigt („erweiterte Einlasskontrolle“), 

 

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftrag-

ten Personen eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß 

Absatz 2 über ein negatives Testergebnis eines innerhalb der letzten 24 

Stunden durchgeführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder Selbst-

tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegt, oder 

 

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftrag-

ten Personen eine schriftliche oder elektronische Bescheini-gung gemäß 

Absatz 2 über ein negatives Testergebnis eines aktu-ellen PCR-Tests auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das nicht älter als 24 

Stunden ist, vorlegt. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 besteht ein Anspruch gegen die oder den 

jeweils Verantwortlichen oder die von ihr oder ihm beauftragten Personen, eine 

Bescheinigung über das Testergebnis auszustellen. Die Durchführung der Te-

stung ist in der Anwesenheitsdokumentation nach § 5 zu vermerken, soweit 

diese nicht unter Nutzung digitaler Anwendungen geführt wird, die die Einhal-

tung dieser Bestimmung durch den Verantwortlichen technisch nicht zulassen. 

Von Satz 1 abweichende Vorgaben zur Testung an Schulen nach der Schul-

Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 24. November 2020 (GVBl. S. 894), die zu-

letzt durch Verordnung vom 17. April 2021 (GVBl. S. 386) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

7. Nach § 6b wird folgender neuer § 6c eingefügt: 
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„§ 6c Ausnahmen für Testpflicht und Nachweis eines negativen Tests auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(1) Unbeschadet § 6b Absatz 3 entfällt eine nach dieser Verordnung oder nach § 

28b des Infektionsschutzgesetzes vorgeschriebene Pflicht, negativ auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gestestet zu sein oder ein negatives Test-

ergebnis einer mittels anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 vorlegen zu müssen, für folgende Personen: 

1. Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelasse-

nen Impfstoff geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 

14 Tage zurückliegt, 

2. Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes posi-

tives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit ei-

nem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben, so-

wie 

3. Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Mo-

nate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Personengruppen besteht abweichend von § 6a 

Absatz 2 keine Pflicht zur Annahme des Testangebots. Satz 1 gilt nicht für Perso-

nal, das in Krankenhäusern, Arztpraxen, und Pflegeeinrichtungen einschließlich 

ambulanter Pflegedienste tätig ist.“ 

8. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a. Satz 1 wird die Angabe „23 Uhr bis 6 Uhr“ durch die Angabe „22 Uhr bis 5 

Uhr“ ersetzt. 

b. Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

9. § 13 wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Die Hochschulen regeln im Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekonzepte die 

Testung von Studierenden in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2, soweit Studierende an den Hochschulen präsent sind, insbe-

sondere für Teilnehmende an Praxisformaten und Präsenzprüfungen. An 

Praxisformaten und Prüfungen in Präsenzform dürfen nur Studierende teil-

nehmen, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind.“ 

bb) Im neuen Satz 7 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 6“ 

ersetzt. 

b. Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
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„(5) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der allgemeinen Er-

wachsenenbildung, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrs-

schulen, Gartenarbeitsschulen sowie freien Einrichtungen im Sinne des 

Schulgesetzes und ähnlichen Bildungseinrichtungen gilt § 28b Absatz 3 des 

Infektionsschutzgesetzes entsprechend. Es darf vorbehaltlich der Sätze 2 

bis 5 und des Absatzes 6 kein Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz statt-

finden. Ausgenommen vom Verbot nach Satz 2 ist Einzelunterricht für Per-

sonen, die im Jahr 2021 ein entsprechendes Studium aufnehmen möchten, 

sich auf eine Prüfung in einem entsprechenden Fach vorbereiten möchten 

oder an entsprechenden nationalen oder internationalen Wettbewerben teil-

nehmen möchten. In Musikschulen, Jugendkunstschulen sowie in privaten 

Unterrichtseinrichtungen für künstlerischen oder musischen Unterricht darf 

Einzelunterricht in Präsenz stattfinden, wenn die in einem Hygienerahmen-

konzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 Absatz 1 erlasse-

nen Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung festge-

legten Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten werden, sich die 

Beschäftigten wöchentlich zweimal testen lassen sowie am Unterricht Teil-

nehmende je Unterrichtstag im Sinne von § 6b negativ getestet sind. Ju-

gendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen und vergleichbare Einrichtun-

gen dürfen pädagogische Angebote für Schülerinnen und Schüler unter 

freiem Himmel anbieten. Angebote der Lernförderung (Nachhilfe) in Präsenz 

sind zulässig, wenn sich die Beschäftigten wöchentlich zweimal testen las-

sen sowie am Unterricht Teilnehmende jeweils einen tagesaktuellen negati-

ven Schnell- oder Selbsttest vorlegen.“ 

c. Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Für Prüfungen nach Satz 3 gilt § 9 Absatz 10 entsprechend.“ 

10. Dem § 14 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei mehrtägigen Prüfungen, Angeboten und Maßnahmen mit gleichbleibender 

Gruppenzusammensetzung ist von den Teilnehmenden zweimal pro Kalenderwo-

che in angemessenem zeitlichem Abstand ein negativer Test im Sinne von § 6b 

nachzuweisen, wobei der erste Nachweis vor Veranstaltungsbeginn am ersten Teil-

nahmetag zu erbringen ist.“ 

11. In § 15 Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Tankstellen,“ das Wort „Babyfach-

märkte,“ eingefügt. 

12. § 19 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb in der Bundesliga und 

den internationalen Ligen sowie vergleichbaren professionellen Wett-

kampfsystemen, Wettkämpfen von Bundes- und Landeskadern in olympi-

schen und paralympischen Disziplinen ist zulässig, soweit er im Rahmen 

eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes 

stattfindet. Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt nicht für die für den 
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Spielbetrieb erforderlichen Personen. Alle am Wettkampfbetrieb beteiligten 

Personen müssen im Sinne von § 6b negativ getestet sein und dies vor Be-

treten der Sportstätte nachweisen.“ 

13. § 21a Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vorliegen eines negati-

ven Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens jedoch nach 14 Tagen; im Fall von 

Absatz 2 mit dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 14. 

Tag nach Beginn der die Absonderung begründenden PCR-Testung vorgenomme-

nen POC- oder PCR-Testung.“ 

14. Nach § 21a wird folgender neuer § 21b eingefügt: 

„§ 21b Regelungen zur Absonderung für enge Kontaktpersonen 

(1) Personen im Sinne des § 6c bedürfen vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 keiner 

Absonderung, wenn sie als enge Kontaktperson zu einer mittels PCR-Testung po-

sitiv auf SARS-CoV-2-getesten Person identifiziert werden, soweit bei der geteste-

ten Person keine Infektion mit einer besorgniserregenden Virusvariante (Variant of 

Concern – VoC), mit Ausnahme der VoC B1.1.7, aus einem Virusvarianten-Gebiet 

im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 

vom 13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 10 Absatz 

5 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung vorliegt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit bei Personen im Sinne des § 6c innerhalb von 14 

Tagen nach Kontakt mit einer positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person typische 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten. In einem solchen Fall 

gelten die Pflichten des § 21a Absatz 2 und 4 entsprechend.  

(3) Absatz 1 gilt nicht für Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern für die Zeit 

ihres Krankenhausaufenthaltes. 

(4) Soweit es sich in den Fällen des Absatzes 1 bei den Personen nach § 6c um 

Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen einschließlich 

ambulanter Pflegedienste handelt, sollen diese im Rahmen ihrer Tätigkeit, soweit 

es möglich ist, nur Kontakt zu vollständig geimpften oder ihnen gleichgestellten 

Personen im Sinne des § 6c haben.  

(5) Absatz 1 gilt entsprechend für alle Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeein-

richtungen, wenn sie als enge Kontaktperson zu einer mittels PCR-Testung positiv 

auf SARS-CoV-2-getesten Person identifiziert werden und in der Pflegeeinrichtung 

eine Durchimpfungsrate der Bewohnenden von mindestens 90% besteht.  

(6) In begründeten Einzelfällen darf das zuständige Gesundheitsamt von den Ab-

sätzen 1 bis 5 abweichende Maßnahmen ergreifen.“ 

15. § 27 Absatz 3 Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 
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„9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr 

des Folgetages ausschenkt, abgibt oder verkauft,“ 

16. In § 28 Absatz 2 wird die Angabe „9. Mai“ durch die Angabe „16. Mai“ ersetzt.  
 
 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft.
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A. Begründung:  

a) Allgemeines: 
 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Gesundheits-

system vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschland- und berlin-

weit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Gefährdungslage für die Bevölke-

rung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Virus und die dadurch 

hervorgerufene Erkrankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Die 

Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit immer 

noch als hoch eingeschätzt. Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehen-

den Grunderkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können 

an COVID-19 sterben. Da derzeit keine spezifische Therapie und eine Impfung noch 

nicht für alle Teile der Bevölkerung zur Verfügung steht, müssen alle erforderlichen 

Maßnahmen ergriffen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel 

ist es, durch eine weitgehende Eindämmung der Virusausbreitung eine Verlangsa-

mung des Infektionsgeschehens zu erreichen und damit die Belastung für das Ge-

sundheitswesen insgesamt zu reduzieren. Belastungsspitzen sollen vermieden und 

die bestmögliche medizinische Versorgung für die gesamte Bevölkerung sichergestellt 

werden. 

Indem die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verlangsamt wird, können die 

zu erwartenden neuen Erkrankungsfälle von COVID-19 verringert, über einen länge-

ren Zeitraum verteilt und dadurch Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern und 

Versorgungseinrichtungen verhindert werden. Der aktuell zu beobachtende Rückgang 

der Anzahl an Neuinfektionen zeigt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zu einer 

Reduktion des Infektionsverlaufs geführt haben. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Forschung ist davon 

auszugehen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 

durch eine Infektion über Tröpfchen oder Aerosole erfolgt. Durch Husten und Niesen 

aber auch bereits durch Sprechen oder Singen von teils mild erkrankten oder auch 

asymptomatisch infizierten Personen kommt es zu Übertragungen von Mensch zu 

Mensch. Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei 

Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen vor. Besonders bei Letzteren 

kann es zu einer Vielzahl von Übertragungen von SARS-CoV-2 (sog. „Supersprea-

ding“) kommen. 

Aufgrund von §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz sind die 

notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, soweit und solange es zur Verhinderung 

der Verbreitung des Coronavirus SARS CoV-2 erforderlich ist. Dies gilt auch bei Fest-

setzung von Maßnahmen durch Rechtsverordnung gemäß § 32 Infektionsschutzge-

setz. Die Schutzmaßnahmen müssen angemessen gestaltet sein. Dabei sind die un-

terschiedlichen Gewährleistungsgehalte und Verhältnismäßigkeitsanforderungen der 
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verschiedenen betroffenen Grundrechte zu beachten, insbesondere, wenn diese in ih-

rem Kerngehalt berührt oder vorbehaltlos gewährleistet sind. Mit den Änderungen des 

Infektionsschutzgesetzes durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020 (BGBl. I 

S. 2397) haben diese Anforderungen an Kontur gewonnen; bisher häufig eingesetzte 

Maßnahmen werden in nicht abschließender Form aufgelistet. Die rechtliche Grund-

lage für die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ist durch diese 

Gesetzesänderung gestärkt worden, indem differenzierende Anforderungen an be-

stimmte Maßnahmen durch den parlamentarischen Gesetzgeber ausgeformt worden 

sind. Auch sieht das Infektionsschutzgesetz nunmehr ausdrücklich in § 28a Absatz 5 

vor, dass Rechtsverordnungen, die Maßnahmen gemäß § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-

satz 1 Infektionsschutzgesetz vorsehen, mit einer allgemeinen Begründung zu verse-

hen und zeitlich zu befristen sind. 

Die Meldezahlen hatten in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sich die Anstren-

gungen gelohnt hatten und niedrigere Inzidenzen erreicht werden konnten. Das hat 

das Gesundheitssystem spürbar entlastet und zu sinkenden Todeszahlen geführt 

Auch verändern die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von 

Schnell- und Selbsttests in sehr großen Mengen das Pandemiegeschehen. Zuletzt ist 

es jedoch wieder zu einem dramatischen Anstieg der Neuinfektionen gekommen, der 

auch wieder ein exponentielles Wachstum erreicht hat. Deutschland befindet sich ak-

tuell in der 3. Welle der Pandemie. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Situation in Deutschland weiterhin als sehr 

dynamisch und ernst zu nehmend ein. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt deutlich zu, 

sodass die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor 

als „sehr hoch“ eingestuft wird. Die hohen Fallzahlen werden durch diffuse Geschehen 

und zahlreiche Häufungen in bestimmten Bereichen bestimmt. Eine ausreichende 

Menge an Impfstoff ist derzeit noch nicht vorhanden.  

Gleichzeitig steigt der Anteil der SARS-CoV-2-Virusvarianten (Variants of Concern;  

VOC) bei den Infektionen in Deutschland. Laut RKI ist mittlerweile die VOC B.1.1.7 

(erstmals aufgetreten in Großbritanien) die dominierende SARS-CoV-2-Variante in 

Deutschland. Die Analyse der letzten Wochen zeigt einen exponentiell ansteigenden 

Trend der 7-Tage-Inzidenz der VOC B.1.1.7. Die Variante macht aktuell fast 90 Pro-

zent der Infektionen in Deutschland aus. Es ist weiterhin mit einem exponenziellen 

Anstieg der COVID-19-Fälle in Deutschland zu rechnen. Besorgniserregend ist, dass 

diese Variante nach bisherigen Erkenntnissen eine deutlich höhere Übertragbarkeit 

besitzt und vermutlich schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten. 

Zudem wird eine erhöhte Fallsterblichkeit beschrieben. Für die südafrikanische VOC 

B.1.351 und die brasilianische VOC P.1 wird eine verringerte Wirkung neutralisieren-

der Antikörper diskutiert, wodurch die Immunität gegenüber diesen Varianten, sowohl 

bei geimpften als auch bei genesenen Personen, schwächer ausgeprägt sein könnte. 
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Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Euro-

pean Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) hat das Risiko, das mit der 

weiteren Verbreitung der VOC einhergeht, für die Allgemeinbevölkerung als „hoch“ bis 

„sehr hoch“ und für vulnerable Personen als „sehr hoch“ eingeschätzt. Es warnt vor 

einer mit einer verstärkten Ausbreitung einhergehenden Erhöhung der Hospitalisie-

rungs- und Sterberaten in allen Altersgruppen.  

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Übertragung und Ausbreitung von 

SARS-CoV-2 so gering wie möglich zu halten und Ausbrüche zu verhindern, um Be-

lastungsspitzen im Gesundheitswesen zu vermeiden. Ferner kann hierdurch mehr Zeit 

für die weitere Produktion und Verteilung von Impfstoffen, die Durchführung von Imp-

fungen sowie die Entwicklung von antiviralen Medikamenten gewonnen werden.  

Der Anstieg der Fallzahlen beschleunigt sich seit Mitte März 2021 und eine weitere 

starke Zunahme ist wahrscheinlich. Dies sowie zahlreiche Berichte über COVID-19-

Langzeitfolgen („long COVID“) verdeutlichen, dass es notwendig ist, beim Hochfahren 

des öffentlichen Lebens vorsichtig zu sein und erneute Schutzmaßnahmen zu ergrei-

fen.  

Die Vermeidung von physisch-sozialen Kontakten ist weiterhin das Kernelement zur 

Verhinderung von Infektionen. Vor diesem Hintergrund ist das übergreifende Ziel, dass 

die Menschen zuhause bleiben und Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Die ge-

troffenen Maßnahmen stehen alle unter dem Zeichen, möglichst viele Kontakte zu ver-

meiden, die nicht absolut notwendig sind. Auch unter Beachtung der grundrechtlich 

besonders geschützten Freiheitssphären ist es daher momentan weiterhin nötig, die 

Kontaktreduktion auch dadurch zu erreichen, dass weniger vorrangige Einrichtungen 

geschlossen und Veranstaltungen untersagt werden müssen. 

Zugleich müssen weitere schwere Belastungen für die Wirtschaft und das soziale Mit-

einander möglichst weitgehend vermieden werden. Ziel der getroffenen Maßnahmen 

ist es auch, die Einschränkungen nur so kurz wie möglich, jedoch so lange wie erfor-

derlich, in der jetzt festgelegten Intensität beizubehalten. Je später die Infektionsdyna-

mik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkungen erforder-

lich. 

Seit Beginn der Impfkampagne sind prioritär die Bevölkerungsgruppen geimpft wor-

den, die ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe einer COVID-19-Erkrankung 

haben. Dieser Effekt wirkt sich entlastend auf das Gesundheitswesen aus. Gleichzeitig 

sind durch die Virusvariante B.1.1.7 mehr Fälle jüngerer Patienten mit schweren Ver-

läufen auf die Intensivstationen aufgenommen worden, die zudem eine deutlich län-

gere durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation aufweisen als hochbetagte 

Patienten. Hierdurch ist damit zu rechnen, dass die Belastung für die Intensivstationen 

durch das Auftreten der Varianten B.1.1.7, trotz Erfolgen bei der Impfung von beson-

ders vulnerablen Bevölkerungsgruppen, insgesamt noch größer wird. Insofern ist auch 

weiterhin damit zu rechnen, dass bei Neuinfektionszahlen oberhalb einer Sieben-
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Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner eine Überlastung des 

Gesundheitswesens, zum Beispiel durch die erneute Verschiebung planbarer Behand-

lungen anderer Krankheitsbilder, eintreten kann. Dies könnte den Anteil der vermeid-

baren Todesfälle weiter erhöhen. 

Außerdem ist die Eindämmung des Infektionsgeschehens durch Maßnahmen der 

Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 viel-

fach endgültig nicht mehr möglich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 

Dominanz der leichter übertragbaren Virusvariante B.1.1.7. Hierdurch vergrößert sich 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine infizierte Person nun potentiell mehr wei-

tere Menschen infiziert werden als in vergleichbaren Situationen durch die bisher vor-

herrschende Virusvariante und somit auch mehr Kontaktpersonen – als potentiell an-

steckungsverdächtige Menschen – nachverfolgt werden müssten. 

Ein weiterer wichtiger Grund für die möglichst enge Begrenzung des Infektionsgesche-

hens besteht darin, während der in den kommenden Wochen intensiv laufenden Impf-

kampagne in Deutschland das Auftreten sogenannter escape-Virusvarianten zu ver-

meiden. Trifft eine hohe Zahl neu geimpfter Personen mit noch unvollständiger Immu-

nität auf eine hohe Zahl von Infizierten, begünstigt das die Entstehung von Virusvari-

anten, gegen welche die Impfstoffe eine geringere Wirksamkeit aufweisen. Eine gänz-

lich ausbleibende Wirksamkeit der Impfstoffe ist zwar unwahrscheinlich, jedoch er-

schwert schon eine geringere Wirksamkeit die Ausbildung einer Herdenimmunität in 

der Bevölkerung und erfordert eine noch höhere Impfbereitschaft in der Gesamtbevöl-

kerung. Die Impfstoffe können zwar grundsätzlich auf solche Virusvarianten angepasst 

werden; dies erfordert jedoch einen mehrmonatigen Vorlauf und dann eventuell eine 

Nachimpfung der Bevölkerung. Somit ist es erforderlich, die Infektionszahlen niedrig 

zu halten, um die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung und Verlängerung der Epide-

mie durch Virusvarianten zu senken. 

Wenn im weiteren Verlauf ein hinreichend großer Anteil der Gesamtbevölkerung ge-

impft ist, so dass der Sieben-Tage-R-Wert stabil unter 1 gesenkt werden kann, sinken 

auch die Inzidenzen nachhaltig unter 100. Solange dieser Punkt noch nicht erreicht ist, 

jedoch ein großer und insbesondere der vulnerable Teil der Bevölkerung geimpft ist, 

bleibt es neben der Gefahr der Ausbildung von escape-Virusvarianten auch deshalb 

nach dem Vorsorgeprinzip sinnvoll, das Infektionsgeschehen entschieden zu begren-

zen, weil die wissenschaftliche Datenlage zur Häufigkeit von mittel- und langfristigen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei jüngeren Patienten keinen Grund zur Ent-

warnung bedeutet. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Inzidenz von 100 bei 

einem zunehmenden Teil der Bevölkerung, der aufgrund der Impfung am epidemi-

schen Geschehen weitgehend nicht mehr beteiligt ist, bezogen auf die Neuinfektionen 

unter der nicht geimpften Bevölkerung sogar eine höhere Ansteckungswahrscheinlich-

keit bedeutet.  
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Das Land Berlin steht bei der Bekämpfung der Pandemie aber nicht alleine, sondern 

ist Teil der gemeinsamen bundesweiten Anstrengung bei der Bekämpfung der Pande-

mie. Die getroffenen Einschränkungen stehen daher in einer Linie mit den durch die 

Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ver-

einbarten Maßnahmen. Die Regelungen der Zweiten-SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ergänzen die vom Bundesgesetzgeber mit 

dem Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite vom 22. April 2021 in § 28b des Infektionsschutzgesetzes ge-

troffenen bundesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen. 

Mit Inkrafttreten des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Feb-

ruar 2021 (GVBl. S. 102) tritt neben die Verordnungsermächtigung aus § 32 Satz 1 

des Infektionsschutzgesetzes die Verordnungsermächtigung nach § 2 Satz 1 des Ber-

liner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. Der Landesgesetzgeber hat von sei-

ner verordnungsersetzenden Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 80 Absatz 4 des 

Grundgesetzes nur in Teilen Gebrauch gemacht, indem er insbesondere strengere 

Fristenregelungen und eigene Regelungen zur Verhältnismäßigkeit zu treffender Maß-

nahmen formuliert hat. Auf diese besonderen Vorgaben bezieht sich die Verordnungs-

ermächtigung in § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. 

Die Verordnungsermächtigung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes stellt hin-

gegen in Verbindung mit §§ 28 und 28a des Infektionsschutzgesetzes detaillierte Gren-

zen für die danach von den Landesregierungen zu treffenden Maßnahmen zur Be-

kämpfung der SARS-CoV-2 Pandemie auf, auf die auch § 2 Satz 1 und § 1 Absatz 1 

des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes verweisen. Hinsichtlich die-

ser Vorgaben stützt sich der Senat auf § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 

1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. 

b) Einzelbegründungen:  

1. Zu Artikel 1 

a) Zu Nummer 1 

Die Änderung aktualisiert das Inhaltsverzeichnis. 

b) Zu Nummer 2 

Mit der Änderung wird erstmalig eine Präambel in die Zweite SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Hiermit wird auf das am 23. April 2021 

in Kraft getretene Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epide-

mischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021 reagiert. Durch die-

ses Gesetz hat der Bundesgesetzgeber einheitliche Schutzmaßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) ge-

regelt. Die Maßnahmen nach dem neu eingeführten § 28b des Infektionsschutz-

gesetzes finden in weiten Teil inzidenzabhängig Anwendung.  
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Nach allgemeinen Verhältnis von Bundes- und Landesrecht bricht Bundesrecht 

Landesrecht. Soweit also der Bundesgesetzgeber Regelungen in § 28b des In-

fektionsschutzgesetzes getroffen hat, gehen diese grundsätzlich den Landes-

regelungen vor. Zu beachten ist allerdings die in § 28b Absatz 5 des Infektions-

schutzgesetzes geregelte Möglichkeit für die Länder, weitergehende Schutz-

maßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu treffen. 

Mit der Präambel wird diese Rechtslage dargestellt.  

c) Zu Nummer 3 

Die Regelung dient der Herstellung möglichst weitgehender Kongruenz zwi-

schen den bundesrechtlichen Regelungen zur Maskenpflicht und den landes-

rechtlichen Vorgaben. Der Bundesgesetzgeber regelt Maskenpflichten, ohne 

näher zu definieren, welche Masken er mit bestimmten begriffen beschrieben 

haben sehen möchte. Die Definition in § 1 Absatz 6 der Zweiten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung regelt hingegen für die Rechtsand-

wenderinnen und Rechtsanwender leicht zugänglich die Arten der notwendig in 

bestimmten Lebenslagen zu verwendenden Masken. An diese Definition wird 

die Bundesregierung herangeführt. 

d) Zu Nummer 4 

Die Änderung führt eine Kongruenz des Zeitmoments für die nächtlichen Be-

schränkungen auf Landes- und Bundesebene herbei. Einheitlich sollen die Ein-

schränkungen in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr gelten. 

Mit dem Verweis im neu eingefügten § 2 Absatz 4 Satz 2 der Zweiten SARS-

CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung formt der Verordnungsgeber 

den offenen Tatbestand der Bundesregelung für Ausnahmen von der nächtli-

chen Ausgangssperre aus. Die Regelung greift die Regelbeispiele in § 28b Ab-

satz 1 Nummer 2 2. Halbsatz Buchstaben a) bis e) und g) auf und ergänzt sie 

anhand des offenen Tatbestandes der Bundesregelung, die in § 28b Absatz 1 

Nummer 2 2. Halbsatz Buchstabe f) von „ähnlich gewichtigen und unabweisba-

ren Zwecken“ spricht. Die in der Vergangenheit auf Landesebene entwickelten 

Ausnahmeregelungen fungieren fortan als Regelbeispiele für jene ähnlich ge-

wichtigen und unabweisbaren Zwecke. 

 

e) Zu Nummer 5 

Die Umsetzungspraxis der Vorgaben zur Führung einer Anwesenheitsdoku-

mentation – etwa im Bereich der Teilnahme an Veranstaltungen oder des Zu-

gangs zu Dienstleistungen und bestimmten Einzelhandelsgeschäften – hat ge-

zeigt, dass es mitunter zu Situationen kam, in denen Menschen die Teilhabe 
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oder der Zugang verwehrt wurde, da sie eine digitale Anwesenheitsdokumen-

tation nicht nutzen konnten oder wollten. Mit der Änderung wird klargestellt, 

dass jedenfalls die Möglichkeit einer Anwesenheitsdokumentation ohne Nut-

zung digitaler Anwendungen vorgehalten werden muss. 

f) Zu Nummer 6  

Bund und Länder halten es für erforderlich, dass die Unternehmen in Deutsch-

land als gesamtgesellschaftlichen Beitrag im Interesse eines umfassenden In-

fektionsschutzes ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von 

mindestens zwei kostenlosen Selbsttest machen. Soweit möglich soll eine Be-

scheinigung über das Testergebnis erfolgen.  

 

Dementsprechend verpflichtet Absatz 1 die Arbeitgeber, ihren in Präsenz Be-

schäftigten mindestens zweimal pro Woche die Durchführung eines kostenlo-

sen Schnelltests anzubieten. Da hier Tests, die durch medizinisch geschultes 

Personal vorgenommen werden müssen nicht immer in Betracht kommen, wer-

den auch Selbsttests zugelassen. Die Mitgabe von Selbsttests zur eigenen An-

wendung erfüllt die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1. Bei Selbsttests kann eine Be-

scheinigung nur ausgestellt werden, wenn der Test unter Aufsicht durchgeführt 

wurde, weil nur unter dieser Voraussetzung die korrekte Anwendung des Tests 

bestätigt werden kann.  

Mit der Änderung wird § 6b Absatz 1 neu gefasst. Dies dient der Heranführung 

der Berliner Regelung an das auch vom Bundesgesetzgeber in § 28b des In-

fektionsschutzgesetzes aufgegriffene Instrument der Negativtestung. Dabei gibt 

der Bundesgesetzgeber keine Details der Umsetzung vor, sondern verweist al-

leinig in § 28b Absatz 9 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes darauf, dass Tests 

im Sinne des § 28b des Infektionsschutzgesetzes eine CE-Kennzeichnung oder 

eine Sonderzulassung gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes er-

fordern. Mit der Anpassung des § 6b kann die Bundesregelung in Berlin nach 

Maßgabe der etablierten Standards umgesetzt werden. 

Es wird zudem klargestellt, dass von der grundsätzlichen Regelung abwei-

chende Vorgaben zur Testung an Schulen nach der Schul-Hygiene-Covid-19-

Verordnung möglich sind. 

Die Änderung in § 6b Absatz 3 ergibt sich aus der Verlagerung der dortigen 

Regelung in den neuen § 6c. 

g) Zu Nummer 7 
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Durch die zunehmenden Erfolge beim Impfen steigt die Zahl der gegen Covid-

19 geschützten Menschen. Der Senat geht davon aus, dass mit vollumfängli-

chem Impfschutz das Risiko einer Übertragung des Virus SARS-CoV-2 ebenso 

gering ist, wie bei einem Test mit negativem Testergebnis. 

Die bereits bisher in § 6b Absatz 3 getroffene Regelung aufgreifend, nach der 

für Geimpfte Personen die Pflicht entfällt, sich negativ auf das Vorliegen des 

Virus SARS-CoV-2 testen zu lassen beziehungsweise ein entsprechendes 

Testergebnis vorzulegen, baut die Änderung diesen Ansatz aus und präzisiert 

die Regelung. Insbesondere sind nunmehr auch genesene Personen nach be-

stimmten Maßgaben von der Testpflicht ausgenommen. 

Ausdrücklich gilt die Befreiung dieser Personengruppen abweichend von § 6a 

Absatz 2 auch für die Pflicht zur Annahme eines Testangebots. Wiederum aus-

genommen von dieser Befreiung sind aber das Personal, das in Krankenhäu-

sern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen einschließlich ambulanter Pflege-

dienste tätig ist. Für diese Personengruppen können abweichende Regelungen 

von nach der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

geregelten Testpflichten in Verordnungen nach § 25 der Zweiten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung getroffen werden. 

h) Zu Nummer 8 

Die Änderung führt eine Kongruenz des Zeitmoments für die nächtlichen Be-

schränkungen auf Landes- und Bundesebene herbei. Einheitlich sollen die Ein-

schränkungen in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr gelten. 

Mit der Streichung der Regelung zum Verbots von Verkauf und Abgabe von 

alkoholischen Getränken, die nach ihrer Darreichungsform zum unmittelbaren 

Verzehr bestimmt oder geeignet sind, wird auf die den Beschluss des Verwal-

tungsgerichtes Berlin vom 13. April 2021, VG 14 L 102/21, reagiert. 

i) Zu Nummer 9 

Mit der Einführung des Satz 4 (neu) in § 13 Absatz 3 werden die Hochschulen 

verpflichtet, Testkonzepte für Studierende vorzusehen, soweit diese an den 

Hochschulen präsent sind, insbesondere bei Teilnahme an Praxisformaten und 

Präsenzprüfungen. Damit sollen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 

keine zusätzlichen Präsenzangebote eingeführt werden, sondern Präsenzfor-

mate, die nicht digital durchgeführt werden können, und Präsenzprüfungen sol-

len zusätzlich abgesichert werden. Nach Satz 5 (neu) ist ein negatives Tester-

gebnis für Studierende entsprechend der Testkonzepte der Hochschulen Vo-

raussetzung für die Teilnahme an Praxisformate und Prüfungen in Präsenzform. 
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Die Änderung in § 13 Absatz 5 unterwirft die dort geregelten Volkshochschulen, 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Jugend-

kunstschulen und andere Einrichtungen dem allgemein im Bildungsbereich ge-

troffenen Regelungen in § 28b Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes. Das 

grundsätzliche Verbot von Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz bleibt auf-

rechterhalten. In Musikschulen, Jugendkunstschulen sowie in privaten Unter-

richtseinrichtungen für künstlerischen oder musischen Unterricht darf nunmehr 

Einzelunterricht in Präsenz nach Maßgabe der von der für Kultur zuständigen 

Senatsverwaltung festgelegten Maßgaben stattfinden, wobei jedenfalls sich die 

Beschäftigten wöchentlich zweimal testen lassen müssen sowie am Unterricht 

Teilnehmende je Unterrichtstag im Sinne von § 6b negativ getestet sein müs-

sen. Pädagogische Außenaktivitäten werden mit der Änderung wieder in grö-

ßerem Umfang möglich als bisher. Angebote der Lernförderung (Nachhilfe) sind 

in Präsenz zulässig, wenn sich die Beschäftigten wöchentlich zweimal testen 

lassen sowie am Unterricht Teilnehmende jeweils einen tagesaktuellen negati-

ven Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Die erste juristische Staatsprüfung fällt 

als staatliche Prüfung nicht unter die Regelungen des § 13. 

Die Änderung in § 13 Absatz 6 dient vor allem dem Bestimmtheitsgebot und 

damit der leichteren Rechtsanwendung: Für Prüfungen an Volkshochschulen 

und an sonstigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung gilt das allgemein für 

Veranstaltungen geltende Verbot der Teilnahme ohne negativen Test, wenn 

mehr als fünf Personen zeitgleich anwesend sind. Die Testverpflichtung nach § 

9 Abs. 10, auf die der neu eingefügte Satz in § 13 Absatz 6 verweist, dient neben 

anderen Schutz- und Hygienemaßnahmen dem Gesundheitsschutz, zugleich 

stellt sie aber einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar, beschränkt 

die Handlungsfreiheit und erfordert zeitliche und finanzielle Ressourcen. Bei 

Festlegung und Ausgestaltung der Testpflicht ist daher insbesondere auch der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 

k) Zu Nummer 10 

Bereits bisher galt für Prüfungen im Bereich der beruflichen Bildung gemäß § 14 

Absatz 4 galt bereits bisher das allgemein für Veranstaltungen geltende Verbot 

der Teilnahme ohne negativen Test, wenn mehr als fünf Personen zeitgleich 

anwesend sind. Die zweite juristische Staatsprüfung fällt als staatliche Prüfung 

nicht unter die Regelung des § 14. 

Für mehrtätige Prüfungen, Angebote und Maßnahmen im Bereich der berufli-

chen Bildung wird mit der Änderung das Instrument der Teilnahme an Veran-

staltungen mit negativem Tests konkretisiert: Von den Teilnehmenden ist zwei-

mal pro Kalenderwoche in angemessenem zeitlichem Abstand ein negativer 

Test im Sinne von § 6b nachzuweisen, wobei der erste Nachweis vor Veran-

staltungsbeginn am ersten Teilnahmetag zu erbringen ist.  
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Wenn über mehrere Tage dieselben Personen gemeinsam an einer Prüfung 

teilnehmen, ein Angebot der beruflichen Bildung wahrnehmen oder eine Maß-

nahme zur Förderung der Eingliederung absolvieren, wird ein hoher Schutz vor 

einer Virusverbreitung auch bereits dadurch erreicht, dass zusätzlich zu den 

weiterhin geltenden Schutz- und Hygienevorgaben, die Vorlage eines negativen 

Ergebnisses nur zweimal in der Kalenderwoche und nicht täglich gefordert wird.  

Eine Testpflicht zweimal pro Woche im Bereich der beruflichen Bildung steht 

auch im Einklang mit Regelungen und Wertungen, die der Verordnungsgeber 

für andere Bereiche getroffen hat. Vgl.: Testpflicht zweimal pro Woche für Selb-

ständige und Mitarbeiter/innen, die regelmäßig körperlichen Kontakt zu anderen 

Personen haben (§ 6a Abs. 2 u. 3), Testpflicht für Pflegepersonal in stationären 

und teilstationären Pflegeeinrichtungen täglich und für Pflegepersonal von am-

bulanten Pflegeeinrichtungen regelmäßig im Abstand von zwei Tagen (§ 5 

Abs. 1 Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung).  

Darüber hinaus sind auch Schüler/innen der allgemeinbildenden und berufli-

chen Schulen (öffentliche Schulen und Ersatzschulen) ab dem 19. April 2021 

(„nur“) verpflichtet, an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche, an 

denen sie am Präsenzunterricht, an Betreuungsangeboten oder am Mittages-

sen der Schulen teilnehmen, den Nachweis eines negativen Testergebnisses 

zu erbringen (§ 5 Abs. 1 Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung). 

l) Zu Nummer 11 

Die in § 15 Absatz 1 vorgenommene Änderung der Aufnahme von Babyfach-

märkten in den Katalog der Grundversorgung erfolgt in Annäherung an die Bun-

desregelung. 

m)  Zu Nummer 12 

Die Änderung in § 19 Absatz 3 ermöglicht Wettkämpfe von Bundes- und Lan-

deskadern in olympischen und paralympischen Disziplinen vor dem Hintergrund 

der für die Zeit vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 geplanten Olympischen 

Sommerspiele. 

n) Zu Nummer 13 

Die Änderung in § 21a Absatz dient der Angleichung der Regelung an die in 

den Bezirken entwickelte Praxis bei der Umsetzung notwendiger Absonde-

rungsmaßnahmen. 

o) Zu Nummer 14 

Mit der Einfügung des neuen § 21b wurden Regelungen zur Absonderung von 

Personen aufgrund engen Kontaktes zu positiv auf das Vorliegen des Virus 
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SARS-CoV-2 getesteten Personen getroffen. Dies geschieht – wie auch die Ein-

fügung des § 6c – vor dem Hintergrund zunehmender Impfungen. Nach Ein-

schätzung des Senats geht grundsätzlich von geimpften Personen und Gene-

senen nach bestimmten Maßgaben kein hinreichend hohes Ansteckungsrisiko 

mehr aus, dass eine Absonderung zwingend erforderlich wäre, um Ansteckun-

gen zu verhindern. Vielmehr ist eine solche Absonderung nur bei bestimmten 

Konstellationen und einzelnen Lebenslagen grundsätzlich angezeigt. 

Ergänzend zur Regelung zur Absonderungspflicht aufgrund des persönlichen 

Impfstatus trifft der neue § 21b Regelungen für den Einsatz des Personals in 

Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen einschließlich ambulan-

ter Pflegedienste. Auch werden Regelungen getroffen für lokal bestehende sehr 

hohe Durchimpfungsraten, namentlich in Pflegeeinrichtungen.  

p) Zu Nummer 15 

Die Anpassung des Ordnungswidrigkeitenkatalogs ist eine Folgeänderung zu 

der Änderung zu Nummer 8. 

q) Zu Nummer 16 

Die Verordnung wird in ihrer Geltung bis zum 16. Mai 2021 verlängert. 

 

2. Zu Artikel 2 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten der Verordnung 
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Berlin, den 27. April 2021  

 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 
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Anlage zur Vorlage an  
das Abgeordnetenhaus 

 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
 

Alte Fassung 
 

 

Zweite - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 04. März 2021 

in der Fassung der 

Vierten Verordnung zur Änderung 

der Zweiten - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 13. April 2021 
 

Neue Fassung 
 

 

Zweite - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 04. März 2021 

in der Fassung der 

Fünften Verordnung zur Änderung 

der Zweiten - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 27. April 2021 

 
 

 Präambel 

Die nachstehende Verordnung reiht sich 
ein in die gemeinsamen Bestrebungen 
von Bund und Ländern, die Covid-19-
Pandemie zu bekämpfen und die seit 
März 2021 wieder stark zunehmenden 
Infektionszahlen schnell zu senken. Mit 
dem Vierten Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite vom 22. April 
2021 hat der Bundessgesetzgeber bun-
desweit einheitliche Schutzmaßnahmen 
ergriffen, in deren Fokus die Regelungen 
des § 28b des Infektionsschutzgesetzes 
stehen. 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestim-
mungen 

 

(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im 
Sinne dieser Verordnung ist eine aus 
speziellen Materialien hergestellte 
Schutzmaske, die den Anforderungen 
der europäischen Norm EN 
14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-
Masken) oder den Anforderungen der 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestim-
mungen 

 

(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im 
Sinne dieser Verordnung ist eine aus 
speziellen Materialien hergestellte 
Schutzmaske, die den Anforderungen 
der europäischen Norm EN 
14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-
Masken) oder den Anforderungen der 
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europäischen Norm EN 
149:2001+A1:2009 für FFP2-Masken o-
der vergleichbaren Schutzstandards 
(zum Beispiel Masken des Typs KN95, 
N95, KF94) entspricht, wobei die Maske 
jedenfalls nicht über ein Ausatemventil 
verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend.  

europäischen Norm EN 
149:2001+A1:2009 für FFP2-Masken o-
der vergleichbaren Schutzstandards 
(zum Beispiel Masken des Typs KN95, 
N95, KF94) entspricht, wobei die Maske 
jedenfalls nicht über ein Ausatemventil 
verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Atemschutzmasken im Sinne 
des § 28b des Infektionsschutzgesetzes 
sind FFP2-Masken oder Masken ver-
gleichbaren Schutzstandards (zum Bei-
spiel Masken des Typs KN95, N95, 
KF94). Medizinische Gesichtsmasken im 
Sinne des § 28b Infektionsschutzgesetz 
sind Schutzmasken, die den Anforderun-
gen der europäischen Norm EN 
14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-
Masken) entsprechen. 

§ 2  

Kontaktbeschränkungen, Aufenthalt im 
öffentlichen Raum 

 

(3) Beim Verlassen der eigenen Woh-
nung oder gewöhnlichen Unterkunft ist 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum im 
Freien, insbesondere auf Straßen, We-
gen, Plätzen und in Grünanlagen nur al-
lein, im Kreise der in Absatz 2 genannten 
Personen oder mit Angehörigen eines 
weiteren Haushaltes gestattet; es gilt 
eine Personenobergrenze von höchs-
tens fünf zeitgleich anwesenden Perso-
nen, wobei deren Kinder bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres nicht mitge-
zählt werden. Abweichend von Satz 1 ist 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum im 
Freien in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr 
des Folgetages nur allein oder zu zweit 
gestattet, wobei die jeweils eigenen Kin-
der bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres nicht mitgezählt werden. 

(4)  Absatz 3 gilt nicht 

 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 
im Freien zum Zweck der Berichterstat-
tung durch Vertreterinnen und Vertreter 

§ 2 

Kontaktbeschränkungen, Aufenthalt im 
öffentlichen Raum 

 

(3) Beim Verlassen der eigenen Woh-
nung oder gewöhnlichen Unterkunft ist 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum im 
Freien, insbesondere auf Straßen, We-
gen, Plätzen und in Grünanlagen nur al-
lein, im Kreise der in Absatz 2 genannten 
Personen oder mit Angehörigen eines 
weiteren Haushaltes gestattet; es gilt 
eine Personenobergrenze von höchs-
tens fünf zeitgleich anwesenden Perso-
nen, wobei deren Kinder bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres nicht mitge-
zählt werden. Abweichend von Satz 1 ist 
der Aufenthalt im öffentlichen Raum im 
Freien in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr 
des Folgetages nur allein oder zu zweit 
gestattet, wobei die jeweils eigenen Kin-
der bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres nicht mitgezählt werden. 

(4) Absatz 3 gilt nicht 

 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 
im Freien zum Zweck der Berichterstat-
tung durch Vertreterinnen und Vertreter 
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von Presse, Rundfunk, Film oder ande-
ren Medien, 

 

2. für die Ausübung beruflicher, man-
datsbezogener oder ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten, ein-schließlich der jahreszeit-
lich bedingt erforderlichen Bewirtschaf-
tung landwirtschaftlicher, gartenbauli-
cher und forstwirtschaftlicher Flächen 
und für politische Werbung durch nicht 
mehr als zwei Personen gegenüber Ein-
zelpersonen oder einzelnen Personen-
gruppen im Sinne von Absatz 3 zur Un-
terstützung von Parteien und Wählerge-
meinschaften sowie von Volksbegehren, 
Volksinitiativen, Bürgerbegehren und 
Einwohneranträgen, 

 

3. für die Benutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, von Eisenbahnen 
und Flugzeugen, Fähren, Fahrgastschif-
fen und von Kraftfahrzeugen, mit denen 
eine entgeltliche oder geschäftsmäßige 
Beförderung erfolgt oder die zu berufli-
chen und dienstlichen Zwecken von Mit-
arbeitenden gemeinsam genutzt werden 
müssen, 

 

4. für die Durchführung von pädagogisch 
begleiteten Außenaktivitäten von öffentli-
chen Schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft einschließlich der Einrichtun-
gen des Zweiten Bildungsweges sowie 
freier Einrichtungen im Sinne des Schul-
gesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 
26), das zuletzt durch Artikel 35 des Ge-
setzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 
807) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, von Tageseinrich-
tungen und Angeboten der Kindertages-
pflege im Sinne des Kindertagesförde-
rungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. 
S. 322), das zuletzt durch Artikel 30 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 807) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung sowie im Rah-
men privat organisierter Kinderbetreuung 
sowie von Angeboten der Jugendhilfe, 

von Presse, Rundfunk, Film oder ande-
ren Medien, 

 

2. für die Ausübung beruflicher, man-
datsbezogener oder ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten, ein-schließlich der jahreszeit-
lich bedingt erforderlichen Bewirtschaf-
tung landwirtschaftlicher, gartenbauli-
cher und forstwirtschaftlicher Flächen 
und für politische Werbung durch nicht 
mehr als zwei Personen gegenüber Ein-
zelpersonen oder einzelnen Personen-
gruppen im Sinne von Absatz 3 zur Un-
terstützung von Parteien und Wählerge-
meinschaften sowie von Volksbegehren, 
Volksinitiativen, Bürgerbegehren und 
Einwohneranträgen, 

 

3. für die Benutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, von Eisenbahnen 
und Flugzeugen, Fähren, Fahrgastschif-
fen und von Kraftfahrzeugen, mit denen 
eine entgeltliche oder geschäftsmäßige 
Beförderung erfolgt oder die zu berufli-
chen und dienstlichen Zwecken von Mit-
arbeitenden gemeinsam genutzt werden 
müssen, 

 

4. für die Durchführung von pädagogisch 
begleiteten Außenaktivitäten von öffentli-
chen Schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft einschließlich der Einrichtun-
gen des Zweiten Bildungsweges sowie 
freier Einrichtungen im Sinne des Schul-
gesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 
26), das zuletzt durch Artikel 35 des Ge-
setzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 
807) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, von Tageseinrich-
tungen und Angeboten der Kindertages-
pflege im Sinne des Kindertagesförde-
rungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. 
S. 322), das zuletzt durch Artikel 30 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 807) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung sowie im Rah-
men privat organisierter Kinderbetreuung 
sowie von Angeboten der Jugendhilfe, 
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5. für wohnungslose Menschen, soweit 
und sofern sie nicht kommunal oder ord-
nungsrechtlich untergebracht sind und 
die Personenobergrenze von höchstens 
zehn zeitgleich anwesenden Personen 
nicht überschritten wird, 

 

6. für die Erbringung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Wohnungs-
losenhilfe, 

 

7. für die Teilnahme an nach dieser Ver-
ordnung zulässigen Veranstaltungen und 
Versammlungen im Freien und 

 

8. für die nach dieser Verordnung zuläs-
sige Sportausübung. 

 

 

5. für wohnungslose Menschen, soweit 
und sofern sie nicht kommunal oder ord-
nungsrechtlich untergebracht sind und 
die Personenobergrenze von höchstens 
zehn zeitgleich anwesenden Personen 
nicht überschritten wird, 

 

6. für die Erbringung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Wohnungs-
losenhilfe, 

 

7. für die Teilnahme an nach dieser Ver-
ordnung zulässigen Veranstaltungen und 
Versammlungen im Freien und 

 

8. für die nach dieser Verordnung zuläs-
sige Sportausübung. 

Als gewichtige und unabweisbare Zwe-
cke im Sinne des § 28b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe f des Infektions-
schutzgesetzes gelten insbesondere die 
in Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten 
Gründe. 

§ 5  

Anwesenheitsdokumentation 

 

(1) Die Verantwortlichen für 

1. Veranstaltungen, 

2. Kantinen, 

3. Hotels, 

4. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 
der körpernahen Dienstleistungen, 

 

5. den Sportbetrieb in gedeckten Sport-
anlagen einschließlich Hallenbädern, in 
der Sportaus-übung dienenden Räumen 
und für sportbezogene Angebote sowie 
für den Sportbetrieb im Freien nach § 19, 

 

6. staatliche, private und konfessionelle 
Hochschulen für Veranstaltungsräume, 

§ 5 

Anwesenheitsdokumentation 

 

(1) Die Verantwortlichen für 

1. Veranstaltungen, 

2. Kantinen, 

3. Hotels, 

4. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 
der körpernahen Dienstleistungen, 

 

5. den Sportbetrieb in gedeckten Sport-
anlagen einschließlich Hallenbädern, in 
der Sportaus-übung dienenden Räumen 
und für sportbezogene Angebote sowie 
für den Sportbetrieb im Freien nach § 19, 

 

6. staatliche, private und konfessionelle 
Hochschulen für Veranstaltungsräume, 
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in denen der Präsenzbetrieb durchge-
führt wird, 

 

7. kulturelle Einrichtungen und Freizeit-
einrichtungen, 

 

8. Einzelhandelsgeschäfte, mit Aus-
nahme solcher nach § 15 Absatz 1 Satz 
2, sowie 

 

9. weitere, in einem bereichsspezifi-
schen Hygienerahmenkonzept nach § 6 
Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 
erlassenen Rechtsverordnung genannte 
Einrichtungen, 

 

haben eine Anwesenheitsdokumentation 
zu führen, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind und es sich im Falle der 
Nummer 2 nicht ausschließlich um die 
Abholung von Speisen oder Getränken 
handelt. Die Verantwortlichen für Veran-
staltungen haben eine Anwesenheits-do-
kumentation auch zu führen, soweit die 
Veranstaltung ganz oder teilweise im 
Freien stattfindet. Die Verantwortlichen 
für Kantinen haben eine Anwesenheits-
dokumentation auch zu führen, soweit 
Speisen oder Getränke im Freien serviert 
oder im Wege der Selbstbedienung zum 
Verzehr im Bereich der genehmigten Au-
ßengastronomie abgegeben werden. Die 
Pflicht zum Führen einer Anwesenheits-
dokumentation kann auch unter Nutzung 
digitaler Anwendungen, auch solcher die 
eine automatisierte Datenerfassung 
ohne Mitwirkung der Verantwortlichen er-
möglichen, erfolgen. 

in denen der Präsenzbetrieb durchge-
führt wird, 

 

7. kulturelle Einrichtungen und Freizeit-
einrichtungen, 

 

8. Einzelhandelsgeschäfte, mit Aus-
nahme solcher nach § 15 Absatz 1 Satz 
2, sowie 

 

9. weitere, in einem bereichsspezifi-
schen Hygienerahmenkonzept nach § 6 
Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 
erlassenen Rechtsverordnung genannte 
Einrichtungen, 

 

haben eine Anwesenheitsdokumentation 
zu führen, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind und es sich im Falle der 
Nummer 2 nicht ausschließlich um die 
Abholung von Speisen oder Getränken 
handelt. Die Verantwortlichen für Veran-
staltungen haben eine Anwesenheits-do-
kumentation auch zu führen, soweit die 
Veranstaltung ganz oder teilweise im 
Freien stattfindet. Die Verantwortlichen 
für Kantinen haben eine Anwesenheits-
dokumentation auch zu führen, soweit 
Speisen oder Getränke im Freien serviert 
oder im Wege der Selbstbedienung zum 
Verzehr im Bereich der genehmigten Au-
ßengastronomie abgegeben werden. Die 
Pflicht zum Führen einer Anwesenheits-
dokumentation kann auch unter Nutzung 
digitaler Anwendungen, auch solcher die 
eine automatisierte Datenerfassung 
ohne Mitwirkung der Verantwortlichen er-
möglichen, erfolgen. In jedem Fall muss 
die Möglichkeit einer Anwesenheitsdoku-
mentation ohne Nutzung digitaler An-
wendungen vorgehalten werden. 

§ 6b 

Nachweis eines negativen Tests auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 

§ 6b 

Nachweis eines negativen Tests auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 
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(1) Soweit nach dieser Verordnung vor-
geschrieben ist, dass Personen negativ 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, ist 
diese Voraussetzung dadurch zu erfül-
len, dass die Person 

 
 
 
 
 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-An-
tigen-Test auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen 
lässt und dieser ein negatives Testergeb-
nis zeigt („Teststelle vor Ort“), 

 

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils 
Verantwortlichen oder von ihr oder ihm 
beauftragten Personen einen Point-of-
Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infek-
tion mit dem Corona-virus SARS-CoV-2 
zur Selbstanwendung vornimmt und die-
ser nach korrekter Durchführung ein ne-
gatives Testergebnis zeigt („erweiterte 
Einlasskontrolle“), 

 

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Per-
sonen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 
über ein negatives Tester-gebnis eines 
innerhalb der letzten 24 Stunden durch-
geführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-
Tests oder Selbsttests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor-
legt, oder 

 

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Per-
sonen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 
über ein negatives Testergebnis eines 
aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion 

 

(1) Soweit nach dieser Verordnung oder 
nach § 28b des Infektionsschutzgeset-
zes vorgeschrieben ist, dass Personen 
negativ auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein 
oder ein negatives Testergebnis einer 
mittels eines anerkannten Tests durch-
geführten Testung auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen 
müssen, ist diese Voraussetzung 
dadurch zu erfüllen, dass die Person 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-An-
tigen-Test auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen 
lässt und dieser ein negatives Testergeb-
nis zeigt („Teststelle vor Ort“), 

 

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils 
Verantwortlichen oder von ihr oder ihm 
beauftragten Personen einen Point-of-
Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
zur Selbstanwendung vornimmt und die-
ser nach korrekter Durchführung ein ne-
gatives Testergebnis zeigt („erweiterte 
Einlasskontrolle“), 

 

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Per-
sonen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 
über ein negatives Testergebnis eines in-
nerhalb der letzten 24 Stunden durchge-
führten Point-of-Care (PoC)-Antigen-
Tests oder Selbsttests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor-
legt, oder 

 

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Per-
sonen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 
über ein negatives Testergebnis eines 
aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion 
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mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das 
nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegt. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 be-
steht ein Anspruch gegen die oder den 
jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 
oder ihm beauftragten Personen, eine 
Bescheinigung über das Testergebnis 
auszustellen. Die Durchführung der Tes-
tung ist in der Anwesenheitsdokumenta-
tion nach § 5 zu vermerken, soweit diese 
nicht unter Nutzung digitaler Anwendun-
gen geführt wird, die die Einhaltung die-
ser Bestimmung durch den Verantwortli-
chen technisch nicht zulassen. 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das 
nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegt. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 be-
steht ein Anspruch gegen die oder den 
jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 
oder ihm beauftragten Personen, eine 
Bescheinigung über das Testergebnis 
auszustellen. Die Durchführung der Tes-
tung ist in der Anwesenheitsdokumenta-
tion nach § 5 zu vermerken, soweit diese 
nicht unter Nutzung digitaler Anwendun-
gen geführt wird, die die Einhaltung die-
ser Bestimmung durch den Verantwortli-
chen technisch nicht zulassen. Von Satz 
1 abweichende Vorgaben zur Testung an 
Schulen nach der Schul-Hygiene-Covid-
19-Verordnung vom 24. November 2020 
(GVBl. S. 894), die zuletzt durch Verord-
nung vom 17. April 2021 (GVBl. S. 386) 
geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt. 

(3) Soweit nach dieser Verordnung vor-
geschrieben ist, dass Personen negativ 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt 
dies nicht für Kinder bis zum vollendeten 
6. Lebensjahr. Es gilt ebenfalls nicht, 
wenn ein Nachweis über eine vollstän-
dige Impfung mit einem in der EU zuge-
lassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 
vorgelegt wird und die für den vollständi-
gen Impfschutz nötige Impfung mindes-
tens 14 Tage zurückliegt. 

(3) Soweit nach dieser Verordnung vor-
geschrieben ist, dass Personen negativ 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt 
dies nicht für Kinder bis zum vollendeten 
6. Lebensjahr.  

 

 

 

 

 

 § 6c 

Ausnahmen für Testpflicht und Nach-
weis eines negativen Tests auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 

(1) Unbeschadet § 6b Absatz 3 entfällt 
eine nach dieser Verordnung oder nach 
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes vor-
geschriebene Pflicht, negativ auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 getestet zu sein oder ein negatives 
Testergebnis einer mittels anerkannten 
Tests durchgeführten Testung auf eine 
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Infektion mit dem Coronavirus-SARS-
CoV-2 vorlegen zu müssen, für folgende 
Personen: 

1. Geimpfte Personen, die mit einem von 
der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff geimpft sind und deren letzte 
erforderliche Impfung mindestens 14 
Tage zurückliegt, 

2. Genesene Personen, die ein mehr als 
sechs Monate zurückliegendes positives 
PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachwei-
sen können und die mindestens eine 
Impfung gegen Co-vid-19 mit einem von 
der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff erhalten haben, sowie 

3. Genesene Personen, die ein mindes-
tens 28 Tage und höchstens sechs Mo-
nate zurückliegendes positives PCR-
Testergebnis auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen 
können. 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Perso-
nengruppen besteht abweichend von § 
6a Absatz 2 keine Pflicht zur Annahme 
des Testangebots. Satz 1 gilt nicht für 
Personal, das in Krankenhäusern, Arzt-
praxen, und Pflegeeinrichtungen ein-
schließlich ambulanter Pflegedienste tä-
tig ist. 

§ 8 

Ausschank, Abgabe und Verkauf von al-
koholischen Getränken; Verzehr im öf-

fentlichen Raum 

(1) Der Ausschank, die Abgabe und der 
Verkauf von alkoholischen Getränken 
sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 
Folgetages verboten. Ganztägig sind der 
Verkauf und die Abgabe von alkoholi-
schen Getränken, die nach ihrer Darrei-
chungsform zum unmittelbaren Verzehr 
bestimmt oder geeignet sind, insbeson-
dere in Gläsern, Bechern oder Einweg-
getränkebehält-nissen, verboten. Satz 2 
gilt nicht für handelsüblich geschlossene 
Getränkeflaschen, -dosen oder -tüten. 

§ 8  

Ausschank, Abgabe und Verkauf von al-
koholischen Getränken; Verzehr im öf-

fentlichen Raum 

(1) Der Ausschank, die Abgabe und der 
Verkauf von alkoholischen Getränken 
sind in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr des 
Folgetages verboten.  

§ 13 § 13 
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Kindertagesförderung, Hochschulen, Bil-
dung 

(3) Staatliche, private und konfessionelle 
Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-
tungen dürfen nicht für den Publikums-
verkehr geöffnet werden. Die Hochschu-
len starten ihren Lehrbetrieb im Sommer-
semester 2021 grundsätzlich mit Online-
Formaten und nicht im Präsenzlehr-be-
trieb. Praxisformate, die nicht digital 
durchführbar sind, und Prüfungen dürfen 
unter Beachtung der grundsätzlichen 
Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln 
nach Teil 1 sowie der jeweils in den 
Hochschulen geltenden besonderen 
Bestimmungen in Präsenzform durchge-
führt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig nach Satz 3 sind insbesondere 

 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 
und Arbeitsräume an den Hochschulen 
erfordern, 

 

2. praktischer Unterricht in medizinisch-
klinischen Studiengängen, 

 

3. künstlerischer Unterricht, 

 

4. sportpraktische Übungen und 

 

5. Präsenzformate zur Einführung von 
Studienanfängerinnen und Studienan-
fängern. 

 

Kindertagesförderung, Hochschulen, Bil-
dung 

(3) Staatliche, private und konfessionelle 
Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-
tungen dürfen nicht für den Publikums-
verkehr geöffnet werden. Die Hochschu-
len starten ihren Lehrbetrieb im Sommer-
semester 2021 grundsätzlich mit Online-
Formaten und nicht im Präsenzlehr-be-
trieb. Praxisformate, die nicht digital 
durchführbar sind, und Prüfungen dürfen 
unter Beachtung der grundsätzlichen 
Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln 
nach Teil 1 sowie der jeweils in den 
Hochschulen geltenden besonderen 
Bestimmungen in Präsenzform durchge-
führt werden. Die Hochschulen regeln im 
Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekon-
zepte die Testung von Studierenden in 
Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2, soweit Stu-
dierende an den Hochschulen präsent 
sind, insbesondere für Teilnehmende an 
Praxisformaten und Präsenzprüfungen. 
An Praxisformaten und Prüfungen in Prä-
senzform dürfen nur Studierende teilneh-
men, die im Sinne von § 6b negativ ge-
testet sind.  

Zulässig nach Satz 3 sind insbesondere 

 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 
und Arbeitsräume an den Hochschulen 
erfordern, 

 

2. praktischer Unterricht in medizinisch-
klinischen Studiengängen, 

 

3. künstlerischer Unterricht, 

 

4. sportpraktische Übungen und 

 

5. Präsenzformate zur Einführung von 
Studienanfängerinnen und Studienan-
fängern. 
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In Praxisformaten nach Satz 4 soll die 
maximale Anzahl von 25 teilnehmenden 
Studierenden grundsätzlich nicht über-
schritten werden. In begründeten Fällen 
können die Hochschulen Personen ab-
weichend von Satz 1 begrenzten Zutritt 
gestatten. Satz 1 gilt nicht für den Bota-
nischen Garten. Wissenschaftliche Bibli-
otheken dürfen nur Leihbetrieb und On-
line-Dienste anbieten. 

In Praxisformaten nach Satz 6 soll die 
maximale Anzahl von 25 teilnehmenden 
Studierenden grundsätzlich nicht über-
schritten werden. In begründeten Fällen 
können die Hochschulen Personen ab-
weichend von Satz 1 begrenzten Zutritt 
gestatten. Satz 1 gilt nicht für den Bota-
nischen Garten. Wissenschaftliche Bibli-
otheken dürfen nur Leihbetrieb und On-
line-Dienste anbieten. 

(5) An Volkshochschulen sowie weiteren 
Einrichtungen der allgemeinen Erwach-
senenbildung, Musikschulen, Jugend-
kunstschulen, Jugendverkehrsschulen, 
Gartenarbeitsschulen sowie freien Ein-
richtungen im Sinne des Schulgesetzes 
und ähnlichen Bildungseinrichtungen 
darf vorbehaltlich des Absatzes 6 kein 
Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz 
stattfinden. Ausgenommen vom Verbot 
nach Satz 1 ist Einzelunterricht für Per-
sonen, die im Jahr 2021 ein ent-spre-
chendes Studium aufnehmen möchten, 
sich auf eine Prüfung in einem entspre-
chenden Fach vorbereiten möchten oder 
an entsprechenden nationalen oder in-
ternationalen Wettbe-werben teilnehmen 
möchten. 

(5) An Volkshochschulen sowie weiteren 
Einrichtungen der allgemeinen Erwach-
senenbildung, Musikschulen, Jugend-
kunstschulen, Jugend-verkehrsschulen, 
Gartenarbeitsschulen sowie freien Ein-
richtungen im Sinne des Schulgesetzes 
und ähnlichen Bildungseinrichtungen gilt 
§ 28b Absatz 3 des Infektionsschutzge-
setzes entsprechend. Es darf vorbehalt-
lich der Sätze 2 bis 5 und des Absatzes 
6 kein Lehr- und Betreuungs-betrieb in 
Präsenz stattfinden. Ausgenommen vom 
Verbot nach Satz 2 ist Einzelunterricht für 
Personen, die im Jahr 2021 ein entspre-
chendes Studium aufnehmen möchten, 
sich auf eine Prüfung in einem entspre-
chenden Fach vorbereiten möchten oder 
an entsprechenden nationalen oder in-
ternationalen Wettbewerben teilnehmen 
möchten. In Musikschulen, Jugendkunst-
schulen sowie in privaten Un-terrichts-
einrichtungen für künstlerischen oder 
musischen Unterricht darf Einzelunter-
richt in Präsenz stattfinden, wenn die in 
einem Hygienerahmenkonzept nach § 6 
Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 
Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung 
der für Kultur zuständigen Senatsverwal-
tung festgelegten Hygiene- und Infekti-
onsschutzstandards eingehalten wer-
den, sich die Beschäftigten wöchentlich 
zweimal testen lassen sowie am Unter-
richt Teilnehmende je Unterrichtstag im 
Sinne von § 6b negativ getestet sind je-
weils einen tagesaktuellen negativen 
Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Ju-
gendverkehrsschulen, Gartenarbeits-
schulen und vergleichbare Einrichtungen 
dürfen pädagogische Angebote für Schü-
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lerinnen und Schüler unter freiem Him-
mel anbieten. Angebote der Lernförde-
rung (Nachhilfe) in Präsenz sind zuläs-
sig, wenn sich die Beschäftigten wö-
chentlich zweimal testen lassen sowie 
am Unterricht Teilnehmende jeweils ei-
nen tagesaktuellen negativen Schnell- o-
der Selbsttest vorlegen. 

(6) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-
gesetzes und Leistungsüberprüfungen 
an öffentlichen Schulen und Ersatzschu-
len dürfen nach Vorgaben der für das 
Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung durchgeführt werden, sofern hierbei 
ein Abstand zwischen den anwesenden 
Personen von mindestens 1,5 Metern 
gewährleistet ist. Zeugnisse dürfen von 
öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 
ausgegeben werden. Prüfungen an 
Volkshochschulen und an sonstigen Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung dür-
fen durchgeführt werden, sofern hierbei 
ein Abstand zwischen den anwesenden 
Personen von mindestens 1,5 Metern 
gewährleistet ist und eine medizinische 
Gesichtsmaske getragen wird. 

(6) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-
gesetzes und Leistungsüberprüfungen 
an öffentlichen Schulen und Ersatzschu-
len dürfen nach Vorgaben der für das 
Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung durchgeführt werden, sofern hierbei 
ein Abstand zwischen den anwesenden 
Personen von mindestens 1,5 Metern ge-
währleistet ist. Zeugnisse dürfen von öf-
fentlichen Schulen und Ersatzschulen 
ausgegeben werden. Prüfungen an 
Volkshochschulen und an sonstigen Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung dür-
fen durchgeführt werden, sofern hierbei 
ein Abstand zwischen den anwesenden 
Personen von mindestens 1,5 Metern ge-
währleistet ist und eine medizinische Ge-
sichtsmaske getragen wird. Für Prüfun-
gen nach Satz 3 gilt § 9 Absatz 10 ent-
sprechend. 

§ 14 

Berufliche Bildung 

(4) Für Prüfungen, Angebote und Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 bis 3 gilt § 
9 Absatz 10 entsprechend. 
 

§ 14 

Berufliche Bildung 

(4) Für Prüfungen, Angebote und Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 bis 3 gilt § 
9 Absatz 10 entsprechend. Bei mehrtägi-
gen Prüfungen, Angeboten und Maßnah-
men mit gleichbleibender Gruppenzu-
sammensetzung ist von den Teilneh-
menden zweimal pro Kalender-woche in 
angemessenem zeitlichem Abstand ein 
negativer Test im Sinne von § 6b nach-
zuweisen, wobei der erste Nachweis vor 
Veranstaltungsbeginn am ersten Teil-
nahmetag zu erbringen ist. 

§ 15  

Einzelhandel, Märkte 

 

§ 15  

Einzelhandel, Märkte 
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(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner 
Ladenöffnungsgesetzes vom 14. No-
vember 2006 (GVBl. S. 1045), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 
2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung dürfen 
nur von Kundinnen und Kunden aufge-
sucht werden, die im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet sind. Die Satz 1 gilt nicht 
für den Einzelhandel für Lebensmittel 
und Getränke, Tabakprodukte, Schreib-
waren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 
und Tierbedarf, Apotheken, Einrichtun-
gen zum Erwerb von Sanitätsbedarf so-
wie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, 
Reformhäuser, Tankstellen, Blumenge-
schäfte, Gartenmärkte, Abhol- und Lie-
ferdienste und Wochenmärkte mit Be-
schränkung auf die vorgenannten Sorti-
mente, gewerblichen Handwerkerbedarf 
und Fahrrad- und Kfz- Werkstätten. 

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner 
Ladenöffnungsgesetzes vom 14. No-
vember 2006 (GVBl. S. 1045), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 
2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung dürfen 
nur von Kundinnen und Kunden aufge-
sucht werden, die im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet sind. Die Satz 1 gilt nicht 
für den Einzelhandel für Lebensmittel 
und Getränke, Tabakprodukte, Schreib-
waren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 
und Tierbedarf, Apotheken, Einrichtun-
gen zum Erwerb von Sanitätsbedarf so-
wie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, 
Reformhäuser, Tankstellen, Babyfach-
märkte, Blumengeschäfte, Garten-
märkte, Abhol- und Lieferdienste und 
Wochenmärkte mit Beschränkung auf 
die vorgenannten Sortimente, gewerbli-
chen Handwerkerbedarf und Fahrrad- 
und Kfz- Werkstätten. 

§ 19  

Sportausübung 

(3) Der professionelle sportliche Wett-
kampfbetrieb in der Bundesliga und den 
internationalen Ligen sowie vergleichba-
ren professionellen Wettkampfsystemen 
ist zulässig, soweit er im Rahmen eines 
Nutzungs- und Hygienekonzeptes des 
jeweiligen Sportfachverbandes stattfin-
det. Zuschauende sind untersagt. Satz 2 
gilt nicht für die für den Spielbetrieb erfor-
derlichen Personen. 

§ 19  

Sportausübung 

(3) Der professionelle sportliche Wett-
kampfbetrieb in der Bundesliga und den 
internationalen Ligen sowie vergleichba-
ren professionellen Wettkampfsystemen, 
Wettkämpfen von Bundes- und Landes-
kadern in olympischen und paralympi-
schen Disziplinen ist zulässig, soweit er 
im Rahmen eines Nutzungs- und Hygie-
nekonzeptes des jeweiligen Sportfach-
verbandes stattfindet. Zuschauende sind 
untersagt. Satz 2 gilt nicht für die für den 
Spielbetrieb erforderlichen Personen. 
Alle am Wettkampfbetrieb beteiligten 
Personen müssen im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet sein und dies vor Betreten 
der Sportstätte nachweisen. 

§ 21a  

Häusliche Quarantäne für positiv getes-
tete Personen 

(4) Die Absonderung endet im Fall von 
Absatz 1 mit dem Vorliegen eines nega-
tiven Ergebnisses der PCR-Testung, 
spätestens jedoch nach 14 Tagen; im 

§ 21a  

Häusliche Quarantäne für positiv getes-
tete Personen 

(4) Die Absonderung endet im Fall von 
Absatz 1 mit dem Vorliegen eines nega-
tiven Ergebnisses der PCR-Testung, 
spätestens jedoch nach 14 Tagen; im 
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Fall von Absatz 2 mit dem Vorliegen ei-
nes negativen Ergebnisses einer frühes-
tens am 14. Tag der Absonderung vorge-
nommenen POC oder PCR-Testung. 

Fall von Absatz 2 mit dem Vorliegen ei-
nes negativen Ergebnisses einer frühes-
tens am 14. Tag nach Beginn der die der 
Absonderung begründenden PCR-
Testung vorgenommenen POC- oder 
PCR-Testung. 

 § 21b  

Regelungen zur Absonderung für enge 
Kontaktpersonen 

(1) Personen im Sinne des § 6c bedürfen 
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 keiner 
Absonderung, wenn sie als enge Kon-
taktperson zu einer mittels PCR-Testung 
positiv auf SARS-CoV-2-getesten Per-
son identifiziert werden, soweit bei der 
getesteten Person keine Infektion mit ei-
ner besorgniserregenden Virusvariante 
(Variant of Concern – VoC), mit Aus-
nahme der VoC B1.1.7, aus einem Virus-
varianten-Gebiet im Sinne von § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-
Einreiseverordnung vom 13. Januar 
2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), die zu-
letzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Geset-
zes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) 
geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung vorliegt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit bei Perso-
nen im Sinne des § 6c innerhalb von 14 
Tagen nach Kontakt mit einer positiv auf 
SARS-CoV-2 getesteten Person typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 
Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust auftreten. In einem 
solchen Fall gelten die Pflichten des § 
21a Absatz 2 und 4 entsprechend.  

(3) Absatz 1 gilt nicht für Patientinnen 
und Patienten in Krankenhäusern für die 
Zeit ihres Krankenhausaufenthaltes. 

(4) Soweit es sich in den Fällen des Ab-
satzes 1 bei den Personen nach § 6c um 
Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen 
und Pflegeeinrichtungen einschließlich 
ambulanter Pflegedienste handelt, sollen 
diese im Rahmen ihrer Tätigkeit, soweit 
es möglich ist, nur Kontakt zu vollständig 
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geimpften oder ihnen gleichgestellten 
Personen im Sinne des § 6c haben.  

(5) Absatz 1 gilt entsprechend für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner in Pflege-
einrichtungen, wenn sie als enge Kon-
taktperson zu einer mittels PCR-Testung 
positiv auf SARS-CoV-2-getesten Per-
son identifiziert werden und in der Pflege-
einrichtung eine Durchimpfungsrate der 
Bewohnenden von mindestens 90% be-
steht.  

(6) In begründeten Einzelfällen darf das 
zuständige Gesundheitsamt von den Ab-
sätzen 1 bis 5 abweichende Maßnahmen 
ergreifen. 

§ 27  

Ordnungswidrigkeiten 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 
Absatz 1a Nummer 24 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

(…) 

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 
Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr 
des Folgetages ausschenkt, abgibt oder 
verkauft oder außerhalb dieses Zeit-
raums alkoholische Getränke abgibt oder 
verkauft, die nach ihrer Darreichungs-
form zum unmittelbaren Verzehr be-
stimmt oder geeignet sind und keine Aus-
nahme nach Satz 3 vorliegt, (…). 

§ 27  

Ordnungswidrigkeiten 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 
Absatz 1a Nummer 24 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

(…) 

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 
Getränke in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr 
des Folgetages ausschenkt, abgibt oder 
verkauft, (…). 

§ 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 
der Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 
1463), die zuletzt durch Verordnung vom 
11. Februar 2021 (GVBl. S. 111) geän-
dert worden ist, außer Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 
9. Mai 2021 außer Kraft. 

§ 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 
der Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 
1463), die zuletzt durch Verordnung vom 
11. Februar 2021 (GVBl. S. 111) geän-
dert worden ist, außer Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 
16. Mai 2021 außer Kraft. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

§ 28  Infektionsschutzgesetz 

Schutzmaßnahmen 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-

dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 und in den §§ 29 bis 31 

genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 

an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlas-

sen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimm-

ten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zu-

ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen 

beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemein-

schaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht 

angeordnet werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 

2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), 

der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit 

der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit einge-

schränkt. 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern 

erkrankt, dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige 

Behörde Personen, die weder einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Stän-

digen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität gegen Masern durch ärztli-

ches Zeugnis nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 

Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftsein-

richtung nicht mehr zu befürchten ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Über-

wachung außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

§ 28a Infektionsschutzgesetz 

Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) können 

für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein  
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1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 

Raum, 

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Be-

triebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen 

Veranstaltungen, 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Frei-

zeitgestaltung zuzurechnen sind, 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs 

von Kultureinrichtungen, 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportaus-

übung, 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholab-

gabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in be-

stimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen, 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstal-

tungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder welt-

anschaulichen Zusammenkünften, 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für touristi-

sche Reisen, 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtun-

gen, 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Groß-

handel, 

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Einrich-

tungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, 

außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Ein-

richtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 
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17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veran-

staltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu 

können. 

(2) Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung 

mit § 28 Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher 

getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbrei-

tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre:  

1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften 

nach Absatz 1 Nummer 10, 

2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der 

das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu 

bestimmten Zwecken zulässig ist, und 

3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von 

Absatz 1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen 

der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge 

Angehörige von dort behandelten, gepflegten oder betreuten Personen. 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht zur vollständigen Isola-

tion von einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an sozialen 

Kontakten muss gewährleistet bleiben. 

(3) Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-

satz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und den §§ 29 bis 32 sind insbesondere an 

dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitssystems auszurichten. Die Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Infektionsgeschehens regional bezogen auf die Ebene der Land-

kreise, Bezirke oder kreisfreien Städte an den Schwellenwerten nach Maßgabe der 

Sätze 4 bis 12 ausgerichtet werden, soweit Infektionsgeschehen innerhalb eines 

Landes nicht regional übergreifend oder gleichgelagert sind. Die Länder Berlin und 

die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie Städte im Sinne des Satzes 

2. Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl 

der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnern in-

nerhalb von sieben Tagen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsge-

schehens erwarten lassen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit ange-
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legte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infek-

tionsgeschehens erwarten lassen. Unterhalb eines Schwellenwertes von 35 Neuin-

fektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kommen insbesondere 

Schutzmaßnahmen in Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unter-

stützen. Vor dem Überschreiten eines Schwellenwertes sind die in Bezug auf den 

jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen insbesondere bereits 

dann angezeigt, wenn die Infektionsdynamik eine Überschreitung des jeweiligen 

Schwellenwertes in absehbarer Zeit wahrscheinlich macht. Bei einer bundesweiten 

Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Ein-

wohner innerhalb von sieben Tagen sind bundesweit abgestimmte umfassende, auf 

eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnah-

men anzustreben. Bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes 

von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind 

landesweit abgestimmte umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infekti-

onsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben. Nach Unterschrei-

tung eines in den Sätzen 5 und 6 genannten Schwellenwertes können die in Bezug 

auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrechterhalten 

werden, soweit und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavi-

rus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Die in den Landkreisen, Bezirken 

oder kreisfreien Städten auftretenden Inzidenzen werden zur Bestimmung des nach 

diesem Absatz jeweils maßgeblichen Schwellenwertes durch das Robert Koch-

Institut im Rahmen der laufenden Fallzahlenberichterstattung auf dem RKI-

Dashboard unter der Adresse http://corona.rki.de im Internet veröffentlicht. 

(4) Im Rahmen der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 1 Nummer 17 dürfen von 

den Verantwortlichen nur personenbezogene Angaben sowie Angaben zum Zeit-

raum und zum Ort des Aufenthaltes erhoben und verarbeitet werden, soweit dies 

zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen zwingend notwendig ist. Die Verantwort-

lichen haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 

Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als 

der Aushändigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der 

Daten zuständigen Stellen verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung 

zu löschen. Die zuständigen Stellen nach Satz 3 sind berechtigt, die erhobenen 

Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfolgung nach § 25 Absatz 1 er-

forderlich ist. Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind in diesen Fällen verpflichtet, 

den zuständigen Stellen nach Satz 3 die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Wei-

tergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen nach Satz 3 oder 

eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachver-

folgung ist ausgeschlossen. Die den zuständigen Stellen nach Satz 3 übermittelten 

Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 

Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden. 

(5) Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 

Absatz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen und 
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zeitlich zu befristen. Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wochen; sie kann 

verlängert werden. 

(6) Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 und nach den §§ 29 bis 31 können auch kumulativ angeordnet 

werden, soweit und solange es für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Bei Entscheidungen über 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) sind soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen 

auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen, so-

weit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung der Corona-

virus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar ist. Einzelne soziale, gesellschaftliche 

oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung 

sind, können von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden, soweit ihre Ein-

beziehung zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19) nicht zwingend erforderlich ist. 

(7) Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 

1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können die Absätze 1 

bis 6 auch angewendet werden, soweit und solange sich die Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) nur in einzelnen Ländern ausbreitet und das Parlament in einem 

betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 dort feststellt. 

§ 28b Bundesweit 
einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Corona-

virus-Krankheit-2019 (COVID-19) bei besonderem Infektionsgeschehen, Verord-
nungsermächtigung 

 

 (1) Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinan-

der folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der 

Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 

von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100, so gelten 

dort ab dem übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen:  

1. private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur gestattet, 

wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Per-

son einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres teilnehmen; Zusammenkünfte, die ausschließlich zwischen den 

Angehörigen desselben Haushalts, ausschließlich zwischen Ehe- oder Lebenspart-

nerinnen und -partnern, oder ausschließlich in Wahrnehmung eines Sorge- oder 

Umgangsrechts oder im Rahmen von Veranstaltungen bis 30 Personen bei Todes-

fällen stattfinden, bleiben unberührt;  

2. der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft und 

dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum ist von 22 Uhr bis 5 Uhr des Fol-

getags untersagt; dies gilt nicht für Aufenthalte, die folgenden Zwecken dienen:  
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a) der Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, insbesondere eines 

medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch un-

aufschiebbarer Behandlungen,  

b) der Berufsausübung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, so-

weit diese nicht gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des Dienstes oder des 

Mandats, der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, 

Rundfunk, Film und anderer Medien,  

c) der Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts,  

d) der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Min-

derjähriger oder der Begleitung Sterbender,  

e) der Versorgung von Tieren, 

f) aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecken oder  

g) zwischen 22 und 24 Uhr der im Freien stattfindenden allein ausgeübten körperli-

chen Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen; 

3. die Öffnung von Freizeiteinrichtungen wie insbesondere Freizeitparks, Indoor-

spielplätzen, von Einrichtungen wie Badeanstalten, Spaßbädern, Hotelschwimmbä-

dern, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen, Solarien und Fitnessstudios, 

von Einrichtungen wie insbesondere Diskotheken, Clubs, Spielhallen, Spielbanken, 

Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und Bordellbetrieben, gewerblichen Frei-

zeitaktivitäten, Stadt-, Gäste- und Naturführungen aller Art, Seilbahnen, Fluss- und 

Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischen Bahn- und Busverkehren und 

Flusskreuzfahrten, ist untersagt;  

4. die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für Handels-

angebote ist untersagt; wobei der Lebensmittelhandel einschließlich der Direktver-

marktung, ebenso Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, 

Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zei-

tungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futter-

mittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel mit den Maßgaben ausgenommen 

sind, dass 

a) der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts 

hinausgehen, untersagt ist, 

b) für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche eine Begrenzung von ei-

ner Kundin oder einem Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche und oberhalb 

einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern eine Begrenzung von einer 
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Kundin oder einem Kunden je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche eingehalten wird, 

wobei es den Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung der konkreten Raum-

verhältnisse grundsätzlich möglich sein muss, beständig einen Abstand von min-

destens 1,5 Metern zueinander einzuhalten und 

c) in geschlossenen Räumen von jeder Kundin und jedem Kunden eine Atemschutz-

maske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-

Nase-Schutz) zu tragen ist;  

abweichend von Halbsatz 1 ist  

a) die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften zulässig, wobei die Maß-

gaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a bis c entsprechend gelten und Maßnahmen 

vorzusehen sind, die, etwa durch gestaffelte Zeitfenster, eine Ansammlung von 

Kunden vermeiden; 

b) bis zu dem übernächsten Tag, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufei-

nander folgenden Tagen den Schwellenwert von 150 überschritten hat, auch die 

Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung 

für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig, wenn die Maßgaben des Halbsatzes 1 

Buchstabe a und c beachtet werden, die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft 

anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsflä-

che, die Kundin oder der Kunde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stun-

den vor Inanspruchnahme der Leistung mittels eines anerkannten Tests durchge-

führten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt hat 

und der Betreiber die Kontaktdaten der Kunden, mindestens Name, Vorname, eine 

sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie 

den Zeitraum des Aufenthaltes, erhebt; 

5. die Öffnung von Einrichtungen wie Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, 

Musikclubs, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie entsprechende Veran-

staltungen sind untersagt; dies gilt auch für Kinos mit Ausnahme von Autokinos; die 

Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten dürfen geöffnet werden, 

wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden und durch 

die Besucherin oder den Besucher, ausgenommen Kinder, die das 6. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden 

vor Beginn des Besuchs mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt wird; 

6. die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von 

Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Hausstands ausgeübt werden sowie bei Ausübung von Individual- und Mann-

schaftssportarten im Rahmen des Wettkampfund Trainingsbetriebs der Berufssport-

ler und der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, wenn 
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a) die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist, 

b) nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für den Wettkampf- oder Trai-

ningsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, und 

c) angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden; für Kinder bis 

zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung von Sport ferner zulässig in 

Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern; 

Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor der Sportaus-

übung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen; 

7. die Öffnung von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes ist untersagt; dies 

gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und 

Stelle abgegeben werden; von der Untersagung sind ausgenommen: 

a) Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen oder Einrichtun-

gen der Betreuung, 

b) gastronomische Angebote in Beherbergungsbetrieben, die ausschließlich der Be-

wirtung der zulässig beherbergten Personen dienen, 

c) Angebote, die für die Versorgung obdachloser Menschen erforderlich sind, 

d) die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und Fernbusfahrern sowie Fernfahrerin-

nen und Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder Güter auf der Straße beför-

dern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können, 

e) nichtöffentliche Personalrestaurants und nichtöffentliche Kantinen, wenn deren 

Betrieb zur Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe beziehungsweise zum Betrieb der 

jeweiligen Einrichtung zwingend erforderlich ist, insbesondere, wenn eine individu-

elle Speiseneinnahme nicht in getrennten Räumen möglich ist;  

ausgenommen von der Untersagung sind ferner die Auslieferung von Speisen und 

Getränken sowie deren Abverkauf zum Mitnehmen; erworbene Speisen und Ge-

tränke zum Mitnehmen dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner näheren 

Umgebung verzehrt werden; der Abverkauf zum Mitnehmen ist zwischen 22 Uhr 

und 5 Uhr untersagt; die Auslieferung von Speisen und Getränken bleibt zulässig; 

8. die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine kör-

perliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist untersagt; wobei Dienstleistungen, 

die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken 
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dienen, sowie Friseurbetriebe und die Fußpflege jeweils mit der Maßgabe ausge-

nommen sind, dass von den Beteiligten unbeschadet der arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen und, soweit die Art der Leistung es zulässt, Atemschutzmasken 

(FFP2 oder vergleichbar) zu tragen sind und vor der Wahrnehmung von Dienstleis-

tungen eines Friseurbetriebs oder der Fußpflege durch die Kundin oder den Kunden 

ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor Inanspruchnahme der 

Dienstleistung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen ist;  

9. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- oder -fernver-

kehr einschließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von Per-

sonen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförderung besteht für Fahr-

gäste sowohl während der Beförderung als auch während des Aufenthalts in einer 

zu dem jeweiligen Verkehr gehörenden Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer 

Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar); eine Höchstbesetzung der jeweiligen 

Verkehrsmittel mit der Hälfte der regulär zulässigen Fahrgastzahlen ist anzustre-

ben; für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen 

kommt, gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-

Nase-Schutz); 

10. die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwe-

cken ist untersagt.  

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht im Internet unter https://www.rki.de/inziden-

zen für alle Landkreise und kreisfreien Städte fortlaufend die Sieben- Tage-Inzidenz 

der letzten 14 aufeinander folgenden Tage. Die nach Landesrecht zuständige Be-

hörde macht in geeigneter Weise die Tage bekannt, ab dem die jeweiligen Maßnah-

men nach Satz 1 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gelten. Die Be-

kanntmachung nach Satz 3 erfolgt unverzüglich, nachdem aufgrund der Veröffent-

lichung nach Satz 2 erkennbar wurde, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 ein-

getreten sind. 

(2) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach 

dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden 

Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten an dem 

übernächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Sonn- und Feier-

tage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. Für die 

Bekanntmachung des Tages des Außerkrafttretens gilt Absatz 1 Satz 3 und 4 ent-

sprechend. Ist die Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buch-

stabe b wegen Überschreitung des Schwellenwerts von 150 außer Kraft getreten, 

gelten die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass der relevante Schwel-

lenwert bei 150 liegt. 
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(3) Die Durchführung von Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und berufsbil-

denden Schulen ist nur zulässig bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-

nekonzepte; die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für Schülerinnen 

und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels eines anerkann-

ten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden. 

Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 

folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so ist die 

Durchführung von Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag für allgemeinbil-

dende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen 

der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen nur in Form von Wechselun-

terricht zulässig. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 

drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert 

von 165, so ist ab dem übernächsten Tag für allgemeinbildende und berufsbildende 

Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

und ähnliche Einrichtungen die Durchführung von Präsenzunterricht untersagt. Ab-

schlussklassen und Förderschulen können durch die nach Landesrecht zuständige 

Behörde von der Untersagung nach Satz 3 ausgenommen werden. Die nach Lan-

desrecht zuständigen Stellen können nach von ihnen festgelegten Kriterien eine 

Notbetreuung einrichten. Für das Außerkrafttreten der Untersagung nach Satz 3 gilt 

Absatz 2 Satz 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass der relevante Schwel-

lenwert bei 165 liegt. Für die Bekanntmachung des Tages, ab dem die Untersagung 

nach Satz 3 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gilt, gilt Absatz 1 Satz 

3 und 4 entsprechend. Für die Bekanntmachung des Tages des Außerkrafttretens 

nach Satz 6 gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. Für Einrichtungen nach § 33 Num-

mer 1 und 2 gelten die Sätze 3 und 5 bis 7 entsprechend.  

(4) Versammlungen im Sinne des Artikels 8 des Grundgesetzes sowie Zusammen-

künfte, die der Religionsausübung im Sinne des Artikels 4 des Grundgesetzes die-

nen, unterfallen nicht den Beschränkungen nach Absatz 1. 

(5) Weitergehende Schutzmaßnahmen auf Grundlage dieses Gesetzes bleiben un-

berührt. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung folgende Gebote 

und Verbote zu erlassen sowie folgende Präzisierungen, Erleichterungen oder Aus-

nahmen zu bestimmen: 

1. für Fälle, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 über-

schreitet, zusätzliche Gebote und Verbote nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 

28a Absatz 1 zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19), 
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2. Präzisierungen, Erleichterungen oder Ausnahmen zu den in den Absätzen 1, 3 

und 7 genannten Maßnahmen und nach Nummer 1 erlassenen Geboten und Ver-

boten. Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfen der Zustim-

mung von Bundestag und Bundesrat. 

(7) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichba-

ren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn 

keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten 

haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenste-

hen. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Sätze 1 und 2 bestimmen die 

Länder nach § 54 Satz 1. 

(8) Das Land Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie 

Städte im Sinne dieser Vorschrift. 

(9) Anerkannte Tests im Sinne dieser Vorschrift sind In-vitro-Diagnostika, die für den 

direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf 

Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des 

Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind. Soweit 

nach dieser Vorschrift das Tragen einer Atemschutzmaske oder einer medizini-

schen Gesichtsmaske vorgesehen ist, sind hiervon folgende Personen ausgenom-

men: 

1. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

2. Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung 

keine Atemschutzmaske tragen können und 

3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommuni-

zieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

(10) Diese Vorschrift gilt nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag, 

längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. Dies gilt auch für Rechtsverord-

nungen nach Absatz 6. 

(11) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-

setzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit 

(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und können auch 

durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden. 
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§ 32 Infektionsschutzgesetz 

Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 

Maßnahmen nach den §§ 28, 28a und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch 

Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung über-

tragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächti-

gung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der 

körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Frei-

heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit 

(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 

Grundgesetzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grund-

gesetzes) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 

können insoweit eingeschränkt werden. 

§ 2 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Verordnungsermächtigung 

Der Senat wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutz-

gesetzes zu treffen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf an-

dere Stellen, insbesondere die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, übertra-

gen. 

 

§ 3 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Beteiligung des Abgeordnetenhauses 

Der Senat übersendet dem Abgeordnetenhaus unverzüglich nach Beschlussfas-

sung auf elektronischem Wege Rechtsverordnungen oder sonstige allgemeine Re-

gelungen mit Maßnahmen nach den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes, die zu begründen 

sind. Die Präsidentin oder der Präsident beruft unbeschadet der sonstigen Rege-

lungen der Geschäftsordnung mit Zustimmung des Ältestenrats unverzüglich eine 

Sondersitzung des Abgeordnetenhauses ein, soweit der Senat oder sonstige Stel-

len nach § 2 Satz 2 Maßnahmen nach § 4 ergreifen wollen. Gegenstand der Bera-

tung des Abgeordnetenhauses könne neben den Maßnahmen nach § 4 auch solche 

nach § 5 sowie grundlegende oder vorbereitende Dokumente sein, die in solche 

Maßnahmen münden sollen, insbesondere soweit sie öffentlich zugänglich sind. 

 


